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1 Abwasserbeseitigungs-
betrieb   
Maschstraße 9  
49565 Bramsche 
 
18.07.2018 
 
 

Zu Pkt. 11.3 35 FNP-Änd. sowie Pkt. 12.3 Oberflächenentwässe-
rung: 
 
Das anfallende Oberflächenwasser von den Grundstücken soll über 
Versickerungseinrichtungen, wie Mulden- oder Mulden-Rigolen- 
Systeme auf dem Grundstück zur Versickerung gebracht werden. 
Versickerungsanlagen sind gemäß Arbeitsblatt DWA-A 138 Pla-
nung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Nieder-
schlagswasser zu dimensionieren und auszuführen. 
Es sind Mindestabstände von mindestens 1,00 m zwischen der 
Sohle und der Versickerungsanlage und dem bestehenden Grund-
wasser- stand einzuhalten. Eine direkte Einleitung ins Grundwasser 
ist nicht zulässig. 
 
Die Grundstücke sind daher entsprechend dem Ergebnis aus dem 
Bodengutachten aufzufüllen. 
 

Der Bebauungsplan setzt die Höhe des fertigen Erdgeschossfußbodens der 
baulichen Anlagen auf max. 0,50 m über fertiger Straßenoberfläche fest. Hö-
henbezugspunkt ist der Schnittpunkt der Mittellinie der erschließenden öffentli-
chen Verkehrsfläche (Varusstraße). Zur Bestimmung der Versickerungsmög-
lichkeiten wurden die Grundwasserstände in einem Baugrundgutachten ermit-
telt. Danach ist bei Ausnutzung der max. Höhe des fertigen Erdgeschossfuß-
bodens eine Auffüllung der Grundstücke möglich, die einen Mindestabstand 
von mindestens 1,00 m zwischen der Sohle der Versickerungsanlage und den 
im Baugrundgutachten ermittelten Grundwasserständen einhält. 

2 Amt für regionale Landes-
entwicklung Weser-Ems 
Dezernat 4 Flurbereini-
gung, Landmanagement 
Geschäftsstelle Osnabrück 
Mercatorstraße 8  
49080 Osnabrück 
 
 

Aus dem Dezernatsteil 4.4 wird darauf hingewiesen, dass die Plan-
bereiche der 35. Änderung des Flächennutzungsplans und des 
Bebauungsplans Nr. 162 tlw. innerhalb des hier bearbeiteten Flurbe-
reinigungsverfahrens Schleptrup liegen. Dieses gilt für den östlichen 
Teil der Vorhabengebiete mit den Flurstücken 11/2, 25/2 und 75/5, 
alle Flur 21, alle Gemarkung Schleptrup. 
Zum Verfahrensstand des Flurbereinigungsverfahrens Schleptrup 
teile ich Ihnen mit, dass die Neueinteilung der Flächen (=Vorläufige 
Besitzeinweisung) noch nicht erfolgt ist. 
Bisher wurde der Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegeri-
schem Begleitplan aufgestellt und ausgeführt. U.a. wurde die Va-
russtraße zwischen der Einmündung in die Bundesstraße 218 und 
dem Abzweig Posthäuschen am Lutterdamm als Entwurfsnr. 101 
des Wege- und Gewässerplans ausgeführt. Außerdem wurde der 
Weg zwischen Varusstraße und dem Posthäuschen am Lutterdamm 
als Maßnahme Entwurfsnr. 102 des Wege- und Gewässerplans 
ausgeführt. Insofern ist Ihr Vorhaben am östlichen Rand von bereits 
im Rahmen der Flurbereinigung Schleptrup ausgeführten Maßnah-
men betroffen. 
 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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3 DEUTSCHE TELEKOM 
TECHNIK GMBH 
Technik Niederlassung 
Nord, PTI12 
Fachreferent Linientechnik 
Hannoversche Str. 6-8, 
49084 Osnabrück 
 
02.08.2018 

Wir verweisen auf unsere Stellungnahme vom 20.11.2017 und ha-
ben keine weiteren Bedenken oder Anregungen zu den o.a. Pla-
nungen. 
 
„Neu errichtete Gebäude, die über Anschlüsse für Endnutzer von 
Telekommunikationsdienstleistungen verfügen sollen, sind gebäu-
deintern bis zu den Netzabschlusspunkten mit hochgeschwindig-
keitsfähigen passiven Netzinfrastrukturen (Leerrohre, §3 Abs. 17b 
TKG) sowie einem Zugangspunkt zu diesen passiven gebäudeinter-
nen Netzkomponenten auszustatten." 
 
Wir bitten Sie, Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im 
Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH so 
früh wie möglich, mindestens drei Monate vor Baubeginn, schriftlich 
anzuzeigen und bitten Sie, uns zu der Baubesprechung mit den 
Versorgungsbetrieben einzuladen. 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Auf die Abwägung der Stel-
lungnahme vom 20.11.2017 im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Trä-
ger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB wird verwiesen. 

4 DEUTSCHE TELEKOM 
TECHNIK GMBH  
Technische Planung  
Ziegelleite 2-4 
95448 Bayreuth 
 
02.07.2018 

Im Bereich des Bebauungsplan Nr. 162 "Varusstraße" verläuft unse-
re Richtfunkstrecke HY0857-HY1009. Um Störungen des Richtfunks 
zu vermeiden sollten Bauwerke nicht höher als 55m gebaut werden. 
 
Die Telekom hat auch bei der Fa. Ericsson Services GmbH weitere 
Verbindungen angemietet. Die Daten dieser Strecken stehen uns 
leider nicht zur Verfügung. 
 
Wir weisen darauf hin, dass diese Stellungnahme nur für Richtfunk-
verbindungen der Telekom — Netzes gilt.  
Bitte beziehen Sie, falls nicht schon geschehen, die Firma Ericsson 
Services GmbH, in Ihre Anfrage ein. Bitte richten Sie diese Anfrage 
an: 
Ericsson Services GmbH 
Prinzenallee 21 
40549 Düsseldorf 
oder per Mail an 
 
 

Im Plangebiet wird die Art der baulichen Nutzung entsprechen des nördlich 
angrenzenden Baugebietes als allgemeines Wohngebiet und das Maß der 
baulichen Nutzung als eingeschossige Bauweise festgesetzt. Im Plangebiet 
wird eine max. Firsthöhe festgesetzt, die bezogen auf die vorhandene fertigge-
stellte Erschließungsstraße (Varusstraße) 10,00 m nicht überschreitet. Insofern 
sind Störungen des Richtfunks durch die geplante Bebauung nicht zu erwar-
ten. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Firma Ericsson Services GmbH 
wurde beteiligt. 
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5 E-Plus Mobilfunk GmbH & 
Co. KG 
E-Plus-Str. 1 
40472 Düsseldorf 
 

Siehe Telefonica  

6 Ortsfeuerwehr  
Bramsche Mitte 
Gabriele-Münter-Weg 5 
49565 Bramsche 
 
13.07.2018 

Nach Rücksprachen mit dem Vorbeugenden Brandschutz des 
Landkreises Osnabrück, H. Bölscher, halten wir es für erforderlich, 
dass der südwestliche Teil der Varusstraße, der als Geh- und Rad-
weg zurückgebaut wird, weiterhin für Einsatzfahrzeuge (Feuerwehr 
und Rettungsdienst) befahrbar bleibt. 
Diese Verkehrsflächen sollten somit den Anforderungen der Richtli-
nie über Flächen für die Feuerwehr Niedersachsen entsprechen. 
 
Begründung: Bei einem Einsatz ist es aufgrund der Anzahl und 
Größe der Fahrzeuge erforderlich, dass nachrückende Einsatzfahr-
zeuge die Einsatzstelle erreichen können und Rettungsfahrzeuge 
auch während des Einsatzes die Einsatzstelle verlassen können. 
Außerdem muss die beschriebene unabhängige Löschwasserver-
sorgung in Form des Mittellandkanals für Fahrzeuge erreichbar sein. 
 

Die Anregung wird entsprechend umgesetzt. Der Südwestliche Teil der Varus-
straße, der als Geh- und Radweg festgesetzt ist bleibt weiterhin für Einsatz-
fahrzeuge (Feuerwehr und Rettungsdienst) befahrbar. Ein Rückbau der Straße 
ist für die Umsetzung des Bebauungsplanes nicht erforderlich. 

7 Landesamt für Bergbau. 
Energie und Geologie 
Postfach 51 01 53 
30631 Hannover 
 
12.07.2018 

Im Untergrund der Planungsfläche stehen Gesteinsfolgen des Obe-
ren Jura (Malm) an, in denen lösliche Sulfatgesteine (Gips) enthal-
ten sein können. Die löslichen Gesteine können in einer Tiefe an-
stehen, in der durch Auslaugungsprozesse Verkarstungserschei-
nungen möglich sind. Infolge der Lösungsprozesse (Subrosion) 
können sich im Untergrund Hohlräume bilden. Wird die Grenztrag-
fähigkeit des über einem Hohlraum liegenden Gebirges überschrit-
ten, kann dieser Hohlraum verstürzen und bis zur Erdoberfläche 
durchbrechen (Erdfall). Bisher sind jedoch keine Erdfälle im Pla-
nungsbereich sowie im näheren Umkreis bis 1,5 km Entfernung 
bekannt. Da es nach unserem Kenntnisstand im Gebiet keine Hin-
weise auf Subrosion gibt, wird die Planungsfläche formal der Erd-
fallgefährdungskategorie 2 zugeordnet (gemäß Erlass des Nieder-
sächsischen Sozialministers "Baumaßnahmen in erdfallgefährdeten 
Gebieten" vom 23.2.1987, AZ. 305.4 - 24 110/2 -). Bei Bauvorhaben 
im Planungsgebiet kann - sofern sich auch bei der Baugrunderkun-

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
In der Planzeichnung und Begründung des Bebauungsplanes wird folgender 
Hinweis aufgenommen: „Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist der 
Erdfallgefährdungskategorie 2 zuzuordnen. Lösliche Gesteine liegen danach in 
einer Tiefe, in der lokal bereits Verkarstung bekannt ist (irreguläre Auslau-
gung). Erdfälle aus dieser Tiefe sind selten. Sofern in der Nähe überhaupt 
Erdfälle bekannt sind, liegen sie mindestens 300 m entfernt. 
Es wird empfohlen, vor Baubeginn eine Baugrunderkundung durchzuführen.“ 
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dung keine Hinweise auf Subrosion ergeben - auf konstruktive Si-
cherungsmaßnahmen bezüglich der Erdfallgefährdung verzichtet 
werden. 
 
Für die geotechnische Erkundung des Baugrundes sind die allge-
meinen Vorgaben der DIN EN 1997-1:2014-03 mit den ergänzenden 
Regelungen der DIN 1054:2010-12 und nationalem Anhang DIN EN 
1997-1/NA:2010-12 zu beachten. Der Umfang der geotechnischen 
Erkundung ist nach DIN EN 1997-2:2010-10 mit ergänzenden Rege-
lungen DIN 4020:2010-12 und nationalem Anhang DIN EN 1997-
2/NA:2010-12 vorgegeben. Vorabinformationen zum Baugrund 
können dem Internet-Kartenserver des LBEG. 
 

8 Landkreis Osnabrück             
FD 6 - Planen u. Bauen 
Am Schölerberg 1 
49082 Osnabrück 
 
03.08.2018 

Regional- und Bauleitplanung 

Auf die Stellungnahme vom 22.11.2017 bezüglich der regionalpla-
nerischen Belange wird verwiesen. 
Es ist zu überprüfen, ob die in Kapitel 8 „Grundlagen für die Abwä-
gung" gemachten Aussagen der Stadt nicht eigentlich als Inhalt der 
Begründung in den dafür vorgesehen Kapiteln eingehen sollten. So 
könnten die Aussagen zur Alternativenprüfung beispielsweise nicht 
nur in die Abwägung eingestellt, sondern auch entsprechend in der 
Begründung im jeweiligen Kapitel wiedergefunden werden. 
 
Bezüglich der Lärmimmissionen ausgehend von der K 160 „Lut-
tedamm" wird auf die Stellungnahme vom 22.11.2017 verwiesen. Es 
finden sich in der Begründung weder Aussagen oder Einschätzun-
gen zu den Lärmimmissionen noch Festsetzungen im Bebauungs-
plan. Ausschließlich im Umweltbericht wird die Aussage getroffen, 
dass nicht davon ausgegangen wird, dass unzulässige Lärmimmis-
sionen von der K 160 auf das Plangebiet einwirken. Aus welchen 
Gründen diese Einschätzung vorgenommen wird, ist aufgrund feh-
lender entsprechender Darlegungen und Untersuchungen nicht 
nachvollziehbar. Da der bisherige Durchgangsverkehr umgeleitet 
werden soll, ist unzulässiger Verkehrslärm durch die Varusstraße 
nicht zu erwarten. 
 
In der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 der ehemaligen Ge-

 
Der Anregung wird entsprochen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seitens der IPW wurde eine Einschätzung der Lärmbelastung ausgehend von 
der K 160 Lutterdamm vorgenommen. Danach wurde ein Lärmpegel von 50,7 
dB(A) Tags und 41,4 dB(A) Nachts ermittelt. Die Orientierungswerte von 55/45 
dB(A) (Tags/Nachts) somit deutlich unterschritten. Ein entsprechender Hinweis 
wird in die Begründung des Bebauungsplanes aufgenommen. 
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meinde Schleptrup aus dem Jahr 1998 wurde in den textlichen 
Festsetzungen bereits passive Lärmschutzmaßnahmen festgesetzt. 
Warum dies nicht auch für den nördlichen Teil des vorliegen Entwur-
fes festgesetzt werden soll, ist aus der Begründung nicht zu ent-
nehmen. Eine Verkehrsprognose mit überschlägiger Berechnung 
der Lärmbelastung sollte hierfür bereits ausreichend sein. 
 
Redaktionelle Hinweise:  
Auf der Planzeichnung und auf dem Übersichtsplan fehlen die 
Nordpfeile. 
 
Der westlich angrenzende Bebauungsplan Nr. 12 „Gelände zwi-
schen Lutterdamm und Hansastraße" wurde nicht in der Planzeich-
nung nachrichtlich gekennzeichnet. Außerdem wurden noch nicht 
die Richtfunktrassen in die Planzeichnung aufgenommen (vgl. die 
Aussagen zur Stellungnahme der 02 Telefonica GmbH). 
 
Untere Denkmalschutzbehörde:  

Aus Sicht der Baudenkmalpflege bestehen gegen die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 162 "Varusstraße" der Stadt Bramsche 
keine Bedenken. 
 
Seitens der Archäologischen Denkmalpflege der Stadt und des 
Landkreises Osnabrück bestehen hinsichtlich des Plans folgende 
Bedenken: 
(Auf die im Folgenden genannte archäologische Verdachtsfläche 
wird in der amtlichen Bekanntmachung zur öffentlichen Auslegung 
hingewiesen) 
 
Im Plangebiet befindet sich eine archäologische Verdachtsfläche, 
deren Kern auf dem derzeit bei Google Earth eingestellten Luftbild 
sehr gut auszumachen ist: Auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche 
gegenüber der Varusstraße 7 ist etwa 10 m von der Straße entfernt 
eine kreisrunde Verfärbung erkennbar. Als Interpretation solcher 
Bewuchsanomalien kommt neben jüngeren Bodenablagerungen 
oder Bewirtschaftungsspuren auch die eines vorgeschichtlichen 
Kreisgrabens um einen ehemaligen Grabhügel bzw. um eine Bestat-

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Nordpfeile werden auf der 
Planzeichnung und dem Übersichtsplan ergänzt. 
 
Bei dem vom Landkreis bezeichneten Bauleitplan handelt es sich um den 
Bebauungsplan Nr. 46 „Gelände zwischen Lutterdamm und Hansastraße“. Der 
Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes grenzt nicht an den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes Nr. 162 an.  
Der Verlauf der Richtfunktrassen wird in der Planzeichnung ergänzt.. 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Auf die Abwägung der Stellung-
nahme vom 22.11.2017 im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB und die Abwägung der Stellung-
nahme der Archäologischen Denkmalpflege – Stadt u. Kreisarchäologie vom 
28.06.2018 unter Nr. 13 der Abwägungstabelle wird verwiesen. 
 
In der Planzeichnung wird der Hinweis zur generellen gesetzlichen Melde-
pflicht von archäologischen Bodenfunden nach § 14 des Niedersächsischen 
Denkmalschutzgesetzes entsprechend den Ausführungen der Stellungnahme 
geändert. 
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tung in Frage. 
 
Um eine undokumentierte Zerstörung eines möglichen Kulturdenk-
mals zu verhindern, muss vor Beginn jeglicher Erdarbeiten eine 
archäologische Prospektion in Form von Suchgrabungsschnitten im 
o.g. Bereich stattfinden. Sollten dabei Bodendenkmale erkannt 
werden, so sind diese vollständig auszugraben und fachgerecht zu 
dokumentieren. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die dabei entstehenden Kosten (für 
Material-, Maschinen- und Personaleinsatz) nicht von der Archäolo-
gischen Denkmalpflege übernommen werden, sondern vom Pla-
nungs-/Vorhabenträger als Verursacher zu tragen sind (§ 6 [3] Nie-
ders. Denkmalschutzgesetz). 
 
Die generelle gesetzliche Melde- und Sicherungspflicht von archäo-
logischen Bodenfunden nach § 14 des Niedersächsischen Denk-
malschutzgesetzes soll auf der Planzeichnung wie folgt vermerkt 
werden: 
 
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühge-
schichtliche Bodenfunde (das können u.a. sein: Tongefäßscherben, 
Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfär-
bungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher 
Funde) gemacht oder Denkmale der Erdgeschichte (hier: Überreste 
oder Spuren — z.B. Versteinerungen die Aufschluss über die Ent-
wicklung tierischen oder pflanzlichen Lebens in vergangenen Erdpe-
rioden oder die Entwicklung der Erde geben) freigelegt werden, sind 
diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes 
(NDSchG) meldepflichtig und müssen der Denkmalbehörde des 
Landkreises Osnabrück (Stadt- und Kreisarchäologie im Osnabrü-
cker Land, Lotter Straße 2, 49078 Osnabrück, Tel. 0541/323-2277 
oder -4433) unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der 
Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde 
und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf 
von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. 
für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutz-
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behörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 
 
Landwirtschaftlicher Immissionsschutz:  

In dem Begründungsentwurf zur 35.Änderung des Flächennut-
zungsplanes und auch in dem Begründungsentwurf zur Aufstellung 
des BBP Nr. 162 wird bzgl. der Forderung nach einem Immissions-
schutzgutachten zur Prognose und Beurteilung der Geruchsimmis-
sionen auf die Stellungnahme der LVVK Niedersachsen vom 
13.11.2017 verwiesen. 
 
Hier wird dargestellt, dass sich die nächstgelegenen Betriebe etwa 
400 m östlich bzw. 550 m südlich befinden. 
 
Zu dem Wohnhaus Varusstraße 14, welches auch innerhalb des 
o.g. Plangebietes liegt werden diese Abstände nicht eingehalten, sie 
sind hierzu deutlich geringer (etwa 200 m zu dem südlichen Betrieb 
und ca. 385 m zu dem östlichen Betrieb). 
 
Daher wird weiterhin empfohlen, ein Immissionsschutzgutachten zur 
Beurteilung der Geruchsimmissionen gern. GIRL (Ermittlung der 
Vorbelastung gern. GIRL Expertengremium) vorzulegen. 
 
Brandschutz:  

Es wird auf die Stellungnahme nach § 4 Abs. 1 BauGB vom 
22.11.2017 verwiesen. Zur Verfahrensvereinfachung wird diese 
noch einmal aufgeführt: 
 
Die von hieraus wahrzunehmenden, öffentlichen Belange des vor-
beugenden Brandschutzes sind dann als auszureichend anzusehen, 
sofern die Zugänglichkeit und die Löschwasserversorgung sowohl 
abhängiger als auch unabhängiger Art gewährleistet sind. 
 

 Zugänglichkeit 

Bei der Erschließung der Baugrundstücke sind die Anforderungen 
an die Zuwegung und die Anordnung der baulichen Anlagen auf 
dem Baugrundstück gern. § 4 NBau0 i.V.m. den §§ 1 und 2 DVO-
NBau0 zu berücksichtigen. 

 
 
 
Laut Stellungnahme der Landwirtschaftskammer Niedersachsen sowohl vom 
13.11.2017 als auch vom 02.07.2018 befinden sich die Hofstellen tierhalten-
der Betriebe entgegen der Darstellung des Landkreises etwa 400 m östlich 

sowie 550 m südlich. Aufgrund Art und Umfang der dortigen Tierhaltungen 
geht die Landwirtschaftskammer nicht davon aus, dass von diesen Betrieben 
unzulässige Geruchsimmissionen für den Plan- bzw. Geltungsbereich zu er-
warten sind. Die Stadt Bramsche schließt sich dieser Einschätzung an. Ein 
Immissionsgutachten zur Beurteilung der Geruchsimmissionen ist gem. GIRL 
aus Sicht der Stadt nicht erforderlich und wird von der Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen als zuständige Fachbehörde nicht gefordert. Auf die Stellung-
nahmen der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Bezirksstelle Osnabrück, 
Außenstelle Bersenbrück wird verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Eine ausreichende Löschwasserversorgung sowie die Bedingungen des 
Brandschutzes werden entsprechend den gesetzlichen Vorschriften berück-
sichtigt. Die Erschließung der Grundstücke erfolgt so, dass gem. § 5 NBauO 
ein erforderlicher Einsatz von Feuerlösch- und Tankfahrzeugen jederzeit ord-
nungsgemäß und ungehindert möglich ist. Auf die Abwägung zur frühzeitigen 
TöB-Beteiligung wird verwiesen. 
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Ein erforderlicher Einsatz von Feuerlösch- und Rettungsfahrzeugen 
muss jederzeit ordnungsgemäß und ungehindert möglich sein. Bei 
der Bemessung der Grundstücke ist zu berücksichtigen, dass aus-
reichende Abstände zu den Grundstücksgrenzen ein- gehalten 
werden, so dass genügend Raum für Aufstell- und Bewegungsflä-
chen für die Feuerwehr und evtl. erforderliche Feuerwehrumfahrten 
vorhanden ist. 
 

 Löschwasserversorgung - leitungsabhängig 

Neben der Erschließung von Schmutzwasser und Trinkwasser ist 
auch eine ausreichende Löschwasserversorgung zu gewährleisten. 
 
Die Löschwasserversorgung ist in einer den örtlichen Verhältnissen 
entsprechenden Weise mit der zur Brandbekämpfung erforderlichen 
ausreichenden Wassermenge und Entnahmestellen gemäß Nie-
ders. Brandschutzgesetz sicherzustellen. 
 
Die Richtwerte für den Löschwasserbedarf (Volumen pro Zeitein-
heit) sind unter Berücksichtigung der baulichen Nutzung und der 
Gefahr der Brandausbreitung nach DVGVV - Arbeitsblatt W 405 - zu 
ermitteln. 
 
Als Löschwasserentnahmestellen sind Hydranten nach DIN 
3222/DIN 3221 in das Wasserrohrnetz in Ausführung und Anzahl 
entsprechend dem DVGW - Arbeitsblatt W 331 einzubinden. Die 
ausreichende hydraulische Leistungsfähigkeit der Wasserleitung zur 
Sicherstellung der abhängigen Löschwasserversorgung ist durch 
Vorlage der dafür erforderlichen geprüften hydraulischen Berech-
nung nachzuweisen. 
 
Die Abstände der Hydranten untereinander und deren Standorte 
sind im Einvernehmen mit dem Gemeindebrandmeister und dem 
zuständigen Brandschutzprüfer des Landkreises Osnabrück recht-
zeitig vor Beginn der Erschließungsarbeiten festzulegen. 
 

 Löschwasserversorgung — leitungsunabhängig 

Die Gefahrenabwehr im Brandfall nur auf die leitungsabhängige 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die leitungsabhängige Löschwasserversorgung befindet sich für die Bereit-
stellung von Löschwasser ein Hydrant DN 100 in der Arminiusstraße. Seitens 
der örtlichen Feuerwehr wurden keine Hinweise und Anregungen zur leitungs-
abhängigen Löschwasserversorgung vorgetragen. Sollten nach Abstimmung 
mit dem örtlichen Träger des Brandschutzes, der örtlichen Feuerwehr, der 
hauptamtlichen Brandschau beim Landkreis Osnabrück und dem Wasserver-
band dennoch weitere Hydranten für die Bereitstellung von leitungsabhängigen 
Löschwasser erforderlich werden, wäre im Bereich der geplanten Baugrund-
stücke eine Verlegung der Wasserleitung entlang des südlichen Wegeseiten-
raumes der Varusstraße, insbesondere auch im Hinblick auf eine mögliche 
zukünftige Erweiterung des Plangebietes nach Süden möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Sicherstellung der unabhängigen Löschwasserversorgung befindet sich 
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Löschwasserversorgung auszurichten, ist brandsicherheitlich und 
auch feuerlöschtechnisch erheblich bedenklich. 
Lässt sich die notwendige Löschwassermenge nicht aus den Was-
serrohrnetzen sicherstellen, sind geeignete Maßnahmen der Ge-
meinde in Verbindung mit dem zuständigen Brandschutzprüfer und 
der örtlichen Feuerwehr zur Sicherstellung der ausreichenden 
Löschwasserversorgung zu treffen. Dafür kommen folgende Lösun-
gen in Betracht: 

- Löschwasserteiche (DIN 14210) 
- Löschwasserbrunnen (DIN 14220) 
- Unterirdische Löschwasserbehälter (DIN 14230) 
- Saugschächte für Flüsse, Teiche und Seen 

 
Die o.g. Planungsunterlagen enthalten keine Angaben über die 
Sicherstellung der unabhängigen Löschwasserversorgung, die dafür 
vorgesehene Löschwassermenge und die tatsächlich vorhandenen 
Löschwasserstellen. Es wird davon ausgegangen, dass auch die 
unabhängige Löschwasserversorgung für dieses Gebiet gesichert 
wird! 
 
AWIGO:  

Aus o.g. Bebauungsplan geht hervor, dass die Planstraße, ausge-
hend vom Lutterdamm in Richtung Südosten, in eine Stichstraße 
umgewandelt wird. Die geplante Wendeanlage muss ausreichend 
dimensioniert sein, damit 3-achsige Müllsammelfahrzeuge hier 
problemlos einfahren und wenden können, ohne rückwärtsfahren zu 
müssen. 
 
Eine geeignete Wendeanlage muss mindestens einen Durchmesser 
von 18,0 m aufweisen. Damit es nicht zu Störungen kommt, müssen 
sowohl die Zufahrt als auch die Wendeanlage ständig frei befahrbar 
sein. D.h., hier muss ein Halteverbot eingerichtet und von überhän-
gender Begrünung abgesehen werden 
 
Die zwei geplanten südlichen Stichstraßen für eine mögliche Erwei-
terung sind, aufgrund der fehlenden Wendemöglichkeit, für 3-
achsige Müllsammelfahrzeuge nicht befahrbar. 

der Mittellandkanal in ca. 800 m Entfernung südlich des Plangebietes. Für die 
Erreichbarkeit bleibt der südwestliche Teil der Varusstraße, der als Geh- und 
Radweg festgesetzt ist weiterhin für Einsatzfahrzeuge (Feuerwehr und Ret-
tungsdienst) befahrbar. Ein Rückbau der Straße, der nur eine fuß- und radläu-
fige Verbindung zulässt, erfolgt nicht. 
In ca. 1,2 km Entfernung befindet sich nordöstlich des Plangebietes ein Bag-
gersee unmittelbar an der Autobahn A 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die geplante Wendeanlage ist mit einem Durchmesser von 20,0 m ausrei-
chend dimensioniert, sodass 3-achsige Müllsammelfahrzeuge dort problemlos  
einfahren und wenden können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die zwei geplanten südlichen 
Stichstraßen dienen ausschließlich einer möglichen Erweiterung des Bauge-
bietes nach Süden und werden zunächst nicht für eine Erschließung der Bau-
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Weitere Anregungen sind insoweit nicht vorzutragen. Sollten sich 
aufgrund der angeforderten Stellungnahme der Unteren Wasserbe-
hörde und der Bauaufsicht weitere Anregungen ergeben, so werden 
diese unaufgefordert nachgereicht. 
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange entbindet nicht von der Verantwortung im Sinne von § 2 
Abs. 1 BauGB. Das Ergebnis der Abwägung bitte ich mitzuteilen. 
Um Übersendung einer Ausfertigung der o. a. Bauleitplanung nach 
Bekanntmachung wird unter Hinweis auf Nr. 38 1 VV — BauGB 
gebeten. 
 

grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 162 „Varusstraße“ 
ausgebaut. 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das Abwägungsergebnis wird 
dem Landkreis mitgeteilt. Eine Ausfertigung der o. a. Bauleitplanung wird dem 
Landkreis nach Bekanntmachung zugestellt. 

9 Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen  
Bezirksstelle Osnabrück 
Außenstelle Bersenbrück 
Liebigstr. 4 
49593 Bersenbrück 
 
02.07.2018 
 

Der etwa 2,34 ha große Plan- bzw. Geltungsbereich liegt im Ortsteil 
Gartenstadt der Stadt Bramsche westlich des „Lutterdamm" süd-
westlich der „Varusstraße". Nordöstlich schließen vorhandene 
Wohnbauflächen, östlich und südwestlich überwiegend landwirt-
schaftlich genutzte Flächen an. Der Plan- bzw. Geltungsbereich 
selbst wird zurzeit ebenfalls überwiegend landwirtschaftlich genutzt, 
am nordwestlichen Rand befindet sich eine Waldfläche, am südöst-
lichen Rand ein bebautes Grundstück. Im rechtskräftigen Flächen-
nutzungsplan der Stadt Bramsche ist der Bereich dem entsprechend 
überwiegend als Fläche für die Landwirtschaft, in Teilbereichen als 
Fläche für Wald und als Wasserfläche dargestellt. 
Vorgesehen ist die Darstellung des Plan- bzw. Geltungsbereiches 
als Wohnbaufläche in Verbindung mit einer Ausweisung als Allge-
meines Wohngebiet (WA). Die im Nordwesten vorhandene Waldflä-
che wird als Fläche für Wald dargestellt und ausgewiesen. Eine 
Grünlandfläche im östlichen Randbereich, die jedoch nach förder-
rechtlichen Kriterien offensichtlich nicht erwerbs- orientiert landwirt-
schaftlich genutzt wird, soll als Grünfläche dargestellt und ausge-
wiesen werden. 
Aus forstfachlicher Sicht sollten bauliche Anlagen aus verkehrssi-
cherungstechnischen Gründen mindestens eine Baumlänge (30 m) 
entfernt vom Wald errichtet werden. Andernfalls sollte der Waldbe-
sitzer vertraglich von der Verkehrssicherungspflicht entbunden wer-
den. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Etwa 400 m östlich sowie 550 m südlich befinden sich Hofstellen 
tierhaltender Betriebe. Aufgrund Art und Umfang der dortigen Tier-
haltungen sind von diesen ausgehende unzulässige Geruchsimmis-
sionen für den Plan- bzw. Geltungsbereich u. E nicht zu erwarten. 
Für den naturschutzrechtlichen Ausgleich des Eingriffs in den Na-
turhaushalt und das Landschaftsbild sind laut Umweltbericht externe 
Kompensationsmaßnahmen erforderlich. Diese sollen im Rahmen 
des Wegerandstreifenprojektes Sögeln/Engter erfolgen. Hier sollen 
auf verschiedenen Flächen, die Eigentum der Stadt Bramsche sind, 
Blüh- bzw. Randstreifen mit Regiosaatgut angelegt werden, auf 
einer Fläche ist die Anlage einer Strauchhecke vorgesehen. 
Unter der o. g. Voraussetzung hinsichtlich des Abstandes zwischen 
baulichen Anlagen und Wald werden landwirtschaftliche und forst-
fachliche Belange durch die 35. Änderung des Flächennutzungspla-
nes sowie den Bebauungsplan Nr. 162 ,,Varusstraße" der Stadt 
Bramsche nicht nachteilig berührt. Gegen die vorliegende Planung 
bestehen dann aus landwirtschaftlicher und aus forstfachlicher Sicht 
keine Bedenken. 
 

10 LGLN Regionaldirektion 
Hameln - Hannover 
Kampfmittelbeseitigungs-
dienst 
Marienstraße 34 
30171 Hannover 
 
28.06.2018 
 

Es kann nicht unterstellt werden, dass keine Kampfmittelbelastung 
im Planungsbereich vorliegt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Luftbildauswertung wird in 
Auftrag gegeben. Sollte sich danach ein Verdacht auf eine Kampfmittelbelas-
tung im Plangebiet ergeben, wird seitens der Stadt ein anerkannter Kampfmit-
telbeseitigungsbetrieb mit entsprechenden Sondierungsarbeiten und der 
Kampfmittelbeseitigung beauftragt. 

11 LGLN. Regionaldirektion  
Osnabrück - Meppen  
Katasteramt 
Postfach 32 06  
49022 Osnabrück 
 
29.06.2018 
 
 

Die dem Bebauungsplan zu Grunde liegende Planunterlage ist von 
einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur erstellt worden. 
Die nach dem RdErl. erforderliche Bescheinigung auf dem Bebau-
ungsplan ist von dem Planverfasser einzuholen. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die erforderliche Bescheinigung auf 
dem Bebauungsplan wird vom Planverfasser eingeholt. 



 

Bebauungsplans Nr. 162 „Varusstraße“ 
Abwägung der Anregungen im Rahmen der öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB und 

der Fachbehörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB 

Seite 12 von 22 

 

20.08.2018 

 
 

  

Nr. Träger öffentlicher Belange 
sowie 

Private Einwänder/in 
Schreiben vom… 

Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
Abwägung/Beschlussempfehlung 

 

12 PLEDOC GmbH  
Postfach 12 02 55  
45312 Essen 
 
30.07.2018 
 

Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan markierte 
Bereich. Dort dargestellte Leitungsverläufe dienen nur zur groben 
Übersicht. 
 
Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs 
bedarf immer einer erneuten Abstimmung mit uns. 
 
Von uns verwaltete Versorgungsanlagen der nachstehend aufge-
führten Eigentümer bzw. Betreiber sind von der geplanten Maß-
nahme nicht betroffen: 
· Open Grid Europe GmbH, Essen 
· Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 
· Ferngas Nordbayern GmbH (FGN), Netzbetrieb Nordbayern, 

Schwaig bei Nürnberg 
· Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), 

Essen 
· Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH 

(METG), Essen 
· Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. 

KG (NETG), Dortmund 
· Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen 
· GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gas-

versorgungsunternehmen mbH & Co KG. Straelen (hier Solot-
rassen in Zuständigkeit der PLEdoc GmbH) 

· Viatel GmbH, Frankfurt 
 

Diese Auskunft bezieht sich ausschließlich auf die Versorgungsan-
lagen der hier aufgelisteten Versorgungsunternehmen Auskünfte zu 
Anlagen sonstiger Netzbetreiber sind bei den jeweiligen Versor-
gungsunternehmen bzw. Konzerngesellschaften oder Regionalcen-
tern gesondert einzuholen. 
 
Hinsichtlich der Maßnahmen zum Ausgleich und zum Ersatz der 
Eingriffsfolgen entnehmen wir den Unterlagen, dass die Kompensa-
tionsmaßnahmen erst im weiteren Verfahren festgelegt werden bzw. 
keine Erwähnung finden. 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die erforderlichen externen Kompensationsmaßnahmen werden im Rahmen 
des Wegerandstreifenprojektes Sögeln/Engter auf dafür geeignete Wegesei-
tenräume im Ortsteil Engter durch Einsaat von Regiosaatgut und Anlage einer 
Strauchhecke durchgeführt. Die Maßnahmen werden im Umweltbericht unter 
Pkt. 7.1.4 Externe Kompensationsmaßnahmen aufgeführt und näher beschrie-
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Wir weisen darauf hin, dass durch die Festsetzung planexterner 
Ausgleichsflächen eine Betroffenheit von uns verwalteter Versor-
gungseinrichtungen nicht auszuschließen ist. Wir bitten um Mittei-
lung der planexternen Flächen bzw. um weitere Beteiligung an die-
sem Verfahren. 
 

ben. 
Der Bitte um Mitteilung der planexternen Kompensationsflächen wird entspro-
chen. 

13 Stadt Osnabrück 
Archäologische Denkmal-
pflege  
Stadt- u. Kreisarchäologie 
Postfach 44 60  
49034 Osnabrück 
 
28.06.2018 Archäologische Denkmalpflege Lotter Str. 2 49078 Osnabrück 

Im Plangebiet befindet sich eine archäologische Verdachtsfläche, 
deren Kern auf dem derzeit bei Google Earth eingestellten Luftbild 
sehr gut auszumachen ist: Auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche 
gegenüber der Varusstraße 7 ist etwa 10 m von der Straße entfernt 
eine kreisrunde Verfärbung erkennbar. Als Interpretation solcher 
Bewuchsanomalien kommt neben jüngeren Bodenablagerungen 
oder Bewirtschaftungsspuren auch die eines vorgeschichtlichen 
Kreisgrabens um einen ehemaligen Grabhügel bzw. um eine Bestat-
tung in Frage. 
 
Um eine undokumentierte Zerstörung eines möglichen Kulturdenk-
mals zu verhindern, muss vor Beginn jeglicher Erdarbeiten eine 
archäologische Prospektion in Form von Suchgrabungsschnitten im 
o.g. Bereich stattfinden. Sollten dabei Bodendenkmale erkannt 
werden, so sind diese vollständig auszugraben und fachgerecht zu 
dokumentieren. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die dabei entstehenden Kosten (für 
Material-, Maschinen- und Personaleinsatz) nicht von der Archäolo-
gischen Denkmalpflege übernommen werden, sondern vom Pla-
nungs-Vorhabenträger als Verursacher zu tragen sind (§ 6 [3] Nie-
ders. Denkmalschutzgesetz). 
 
Die generelle gesetzliche Melde- und Sicherungspflicht von archäo-
logischen Bodenfunden nach § 14 des Niedersächsischen Denk-
malschutzgesetzes soll auf der Planzeichnung wie folgt vermerkt 
werden: 
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühge-
schichtliche Bodenfunde (das können u.a. sein: Tongefäßscherben, 
Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfär-
bungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
In Abstimmung mit der Archäologischen Denkmalpflege wird eine archäologi-
sche Prospektion in Form von Suchgrabungsschnitten vor Beginn jeglicher 
Erdarbeiten durchgeführt. 
In der Planzeichnung wird der Hinweis zur generellen gesetzlichen Melde-
pflicht von archäologischen Bodenfunden nach § 14 des Niedersächsischen 
Denkmalschutzgesetzes geändert bzw. ergänzt. Auf die Abwägung zur frühzei-
tigen TöB-Beteiligung wird verwiesen. 
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Funde) gemacht oder Denkmale der Erdgeschichte (hier: Überreste 
oder Spuren — z.B. Versteinerungen —, die Aufschluss über die 
Entwicklung tierischen oder pflanzlichen Lebens in vergangenen 
Erdperioden oder die Entwicklung der Erde geben) freigelegt wer-
den, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgeset-
zes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der Denkmalbehörde des 
Landkreises Osnabrück (Stadt- und Kreisarchäologie im Osnabrü-
cker Land, Lotter Straße 2, 49078 Osnabrück, Tel. 0541/323-2277 
oder -4433) unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der 
Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde 
und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf 
von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. 
für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutz-
behörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 
 
 
 

14 Telefonica Germany,  
Südwestpark 38 
90449 Nürnberg  
 
E-Plus Mobilfunk GmbH & 
Co. KG 
E-Plus-Str. 1 
40472 Düsseldorf 
 
24.07.2018 
  E-Plus-Str. 1 40472 Düsseldorf    X        E-Plus-Str. 1 40472 Düsseldorf 

Telefonica Germany, Südwestpark 38, 90449 Nürnberg im Auftrag 
für E-Plus: 
 
Aus Sicht der E-Plus Service GmbH sind nach den einschlägigen 
raumordnerischen Grundsätzen die folgenden Belange bei der wei-
teren Planung zu berücksichtigen, um erhebliche Störungen bereits 
vorhandener Telekommunikationslinien zu vermeiden: 
 

 durch das Plangebiet führen zwei Richtfunkverbindungen hin-
durch 

 die Fresnelzone der Richtfunkverbindungen befindet sich in einem 
vertikalen Korridor zwischen 40m und 70m über Grund 

 

Im Plangebiet wird die Art der baulichen Nutzung entsprechen des nördlich 
angrenzenden Baugebietes als allgemeines Wohngebiet und das Maß der 
baulichen Nutzung als eingeschossige Bauweise festgesetzt. Im Plangebiet 
wird eine max. Firsthöhe festgesetzt, die bezogen auf die vorhandene fertigge-
stellte Erschließungsstraße (Varusstraße) 10,00 m nicht überschreitet. Insofern 
sind Störungen des Richtfunks durch die geplante Bebauung nicht zu erwar-
ten. 
Vorhandene Richtfunktrassen werden berücksichtigt und in die Bauleitpläne 
einschließlich der dargestellten Schutzbereiche nachrichtlich übernommen. 
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Die farbige Linie versteht sich als Punkt-zu-Punkt-
Richtfunkverbindung der E-Plus Service GmbH. Das Plangebiet ist 
im Bild mit einer dicken roten Linie eingezeichnet. 
 
Man kann sich diese Telekommunikationslinie als einen horizontal 
über der Landschaft verlaufenden Zylinder mit einem Durchmesser 
von rund 20-60m (einschließlich der Schutzbereiche) vorstellen 
(abhängig von verschiedenen Parametern). Bitte beachten Sie zur 
Veranschaulichung die beiliegenden Skizzen mit Einzeichnung des 
Trassenverlaufes. Alle geplanten Konstruktionen und notwendige 
Baukräne dürfen nicht in die Richtfunktrasse ragen. Wir bitten um 
Berücksichtigung und Übernahme der o.g. Richtfunktrasse in die 
Vorplanung und in die zukünftige Bauleitplanung bzw. den zukünfti-
gen Flächennutzungsplan. Innerhalb der Schutzbereiche (horizontal 
und vertikal) sind entsprechende Bauhöhenbeschränkungen festzu-
setzen, damit die raumbedeutsame Richtfunkstrecke nicht beein-
trächtigt wird. 
 

 

 
 



 

Bebauungsplans Nr. 162 „Varusstraße“ 
Abwägung der Anregungen im Rahmen der öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB und 

der Fachbehörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB 

Seite 16 von 22 

 

20.08.2018 

 
 

  

Nr. Träger öffentlicher Belange 
sowie 

Private Einwänder/in 
Schreiben vom… 

Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben 
Abwägung/Beschlussempfehlung 

 

Es muss daher eine horizontaler Schutzkorridor zur Mittellinie der 
Richtfunkstrahlen von mindestens +/- 30 m und einen vertikalen 
Schutzabstand zur Mittellinie von mindestens +/-15m einhalten 
werden. 
 
Wir bitten um Berücksichtigung und Übernahme der o.g. Richtfunkt-
rassen einschließlich der geschilderten Schutzbereiche in die Vor-
planung und in die zukünftige Bauleitplanung bzw. den zukünftigen 
Flächennutzungsplan. Innerhalb der Schutzbereiche (horizontal und 
vertikal) sind entsprechende Bauhöhenbeschränkungen 5.0. festzu-
setzen, damit die raumbedeutsamen Richtfunkstrecken nicht beein-
trächtigt werden. 
 
Sollten sich noch Änderungen in der Planung / Planungsflächen 
ergeben, so würden wir Sie bitten uns die geänderten Unterlagen 
zur Verfügung zu stellen, damit eine erneute Überprüfung erfolgen 
kann. 
 

15 Unterhaltungsverband 
UHV 97 Mittlere Hase 
Von Klitzing Str. 5 
49593 Bersenbrück 
 
14.08.2018 
 

Aus den Planungsunterlagen geht nicht genau  hervor, ob der östli-
che Gewässerrandstreifen von den Planungen tangiert wird.  
Sollte dieser in seiner derzeitigen Funktion nicht beeinträchtigt wer-
den, hat der UHV 97 keine Bedenken gegen die Planungen 
 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes verläuft entlang der östlichen 
Flurstücksgrenze des Flurstückes 85/4, Flur 6, Gemarkung Bramsche (Queb-
bebach). Der östliche Gewässerrandstreifen befindet sich zum Teil im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes. Er wird entsprechend den Darstellungen 
des wirksamen Flächennutzungsplanes als Fläche für die Forstwirtschaft dar-
gestellt und in seiner jetzigen Funktion nicht beeinträchtigt.  

16 Vodafone GmbH  
Vodafone Kabel Deutsch-
land GmbH  
Vahrenwalder Str. 236 
30179 Hannover 
 
06.08.2018 

Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen Wirtschaft-
lichkeitskriterien. Dazu erfolgt eine Bewertung entsprechend Ihrer 
Anfrage zu einem Neubaugebiet. Bei Interesse setzen Sie sich bitte 
mit dem Team Neubaugebiete in Verbindung: 
Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
Neubaugebiete KMU 
Südwestpark 15 90449 Nürnberg 
 
Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes Ihrer Kosten-
anfrage bei.  
 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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17 Wasserverband Bersen-
brück •  
Postfach 1150  
49587 Bersenbrück 
 
25.07.2018 
 
 

Der Wasserverband hat bereits mit Schreiben vom 17.11.2017 
Stellung genommen und diese Stellungnahme wird inhaltlich voll 
aufrechterhalten. 
 
Die Wasserleitungen im geplanten Baugebiet müssen noch in den 
neuen Straßen und Wegen verlegt werden. Dieses sollte vor Verle-
gung der Kabel- und Gasrohrleitungen erfolgen, da diese Leitungen 
eine flachere Lage haben. Allerdings sollten die Kanalisationsleitun-
gen bereits verlegt sein. Zudem sollte die Sandauffüllung erst nach 
Verlegung der Wasserleitungen erfolgen, sodass bei der Wasserlei-
tungsverlegung eine Durchmischung des Sandbodens mit Unterbo-
den vermieden werden kann. 
 
Für eine ordnungsgemäße Verlegung der Ver- und Entsorgungslei-
tungen müssen die Sicherheitsabstände unter den Ver- und Entsor-
gungsleitungen zwingend eingehalten werden. Auch sind weitere 
DIN-Normen, Vorschriften und Regelwerke anderer Versorger zu 
beachten. Ich halte es daher für erforderlich frühzeitig einen Orts-
termin mit allen Versorgern abzuhalten, um die Verteilung der Lage 
der einzelnen Versorgungsleitungen abzustimmen und somit evtl. 
Bauverzögerungen zu vermeiden. 
 
Bitte teilen Sie den Versorgern die Endausbauhöhen mit und geben 
diese vor Ort mit Grenzpflöcken an. Ich schlage vor, dieses bereits 
bei der Ausschreibung der Maßnahme in das Leistungsverzeichnis 
für die Tiefbaufirma sowie das Ingenieurbüro mit aufzunehmen. 
 
Ich bitte Sie, die Freigabe des Baugebietes an die Bauherren erst zu 
erteilen, wenn alle Versorgungsleitungen verlegt worden sind. In der 
Vergangenheit hat sich gezeigt, dass sowohl die Mitarbeiter vom 
Wasserverband als auch die Mitarbeiter anderer Versorgungsunter-
nehmen unter erschwerten Bedingungen die Verlegung durchführen 
mussten. 
 
Der Wasserverband beabsichtigt im Zuge der Erschließung die 
vorhandene abgängige Trinkwasserleitung PVC DN 80 durch eine 
neue Trinkwasserleitung zu ersetzen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Hinsichtlich der Bereitstellung von Löschwasser aus dem öffentlichen Trink-
wassernetz erfolgt eine nähere Abstimmung zwischen dem örtlichen Träger 
des Brandschutzes, der örtlichen Feuerwehr sowie der hauptamtlichen Brand-
schau beim Landkreis Osnabrück und dem Wasserverband. Die Erschließung 
der Baugrundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 162 erfolgt 
ausschließlich über die bereits vorhandene Varusstraße. Ein Ausbau der süd-
lich der Varusstraße festgesetzten Planstraßen erfolgt erst im Zuge einer mög-
lichen Erweiterung des Baugebietes Richtung Süden, sodass gegenwärtig eine 
Verlegung der Wasserleitung in die geplanten Stichstraßen nicht erforderlich 
wird. 
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Aufgrund der hohen vorherrschenden Baukonjunktur, bitte ich Sie 
beachten, dass derzeit keine freien Kapazitäten bei den Rohrlei-
tungsbaufirmen und den eigenen Mitarbeitern des Wasserverban-
des vorhanden sind. Daher bitte ich Sie, den genauen Ausführungs-
zeitpunkt frühzeitig mit allen Versorgern und deren Vertragspartnern 
abzustimmen. 
 
Hinsichtlich der Löschwasserversorgung aus dem öffentlichen Lei-
tungsnetz teile ich Ihnen mit, dass derzeit aus dem vorhandenen 
Leitungsnetz eine maximale Löschwassermenge von 24 m3/Std. bei 
einem Versorgungsdruck von 3,8 bar bereitgestellt werden kann. Ich 
weise vorsorglich darauf hin, dass durch die Entnahme von Lösch-
wasser aus der öffentlichen Trinkwasserleitung die Versorgung der 
angeschlossenen Grundstücke und Betriebe nicht gefährdet oder 
gar gänzlich unterbrochen werden darf. 
 

18 Westnetz GmbH 
Goethering 23-29 
49074 Osnabrück 
 
27.06.2018 
 

Wir weisen auf unsere weiterhin maßgebende Stellungnahme vom 
14.11.2017 hin. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Keine Anregungen und Bedenken hatten: 
 

1. Amprion GmbH, Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund, Schreiben vom 16.07.2018 
2. Ericsson Services GmbH, CHG, Prinzenallee 21, 40549 Düsseldorf, Schreiben v. 10.07.2018 
3. EWE Netz GmbH Geschäftsregion Cloppenburg / Emsland, Emsteker Straße 60, 49661 Cloppenburg, Schreiben vom 02.07.2018 
4. Gemeinde Belm, Marktring 13, 49191Belm, Schreiben v. 02.07.2018 
5. Gemeinde Lotte, Westerkappelner Str. 19, 49504 Lotte, Schreiben v. 02.07.2018 
6. Gemeinde Neuenkirchen-Vörden, Küsterstraße 4, 49434 Neuenkirchen-Vörden, Schreiben v. 13.07.2018 
7. Gemeinde Ostercappeln, Gildebrede 1, 49179 Ostercappeln, Schreiben v. 27.06.2018 
8. Gemeinde Rieste, Bahnhofstr. 23, 49567 Rieste, Schreiben v. 04.07.2018 
9. Gemeinde Wallenhorst, Rathausallee 1, 49134 Wallenhorst, Schreiben v. 29.06.2018 
10. Norwega GmbH, Anton-Bruchhausen-Straße 4, 48147 Münster, Schreiben v. 25.06.2018 
11. Samtgemeinde Bersenbrück, Lindenstr. 2, 49593 Bersenbrück, Schreiben v. 26.07.2018 
12. Samtgemeinde Neuenkirchen, Alte Poststr. 5-7, 49586 Neuenkirchen, Schreiben v. 23.07.2018 
13. SWO Netz GmbH, Alte Poststr. 9, 49074 Osnabrück, Schreiben v. 18.07.2018 

 
 
Im Rahmen der Beteiligung nach § 4 (1) und § 4 (2) BauGB wurden keine Stellungnahmen abgegeben: 
 

1. Bundesnetzagentur, Referat 226, Fehrbelliner Platz 3, 10707 Berlin 
2. EWE TEL GmbH, Luisenstr. 16, 9074 Osnabrück 
3. Forstamt Osnabrück der Landwirtschaftskammer Niedersachen, Am Schölerberg 6, 49082 Osnabrück 
4. Gemeinde Westerkappeln, Große Str. 13, 49492 Westerkappeln 
5. HOL – Geschäftsstelle Bersenbrück, Liebigstraße 4, 49593 Bersenbrück 
6. Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Heisfelder Str. 2, 26789 Leer 
7. E O N, Brüsseler Platz 1, 45131 Essen 
8. Nds. Landesamt für Denkmalpflege Referat Baudenkmalpflege, Stützpunkt Oldenburg , Ofener Str. 15, 26121 Oldenburg 
9. Nds. Landesamt für Denkmalpflege  Referat Archäologie, Stützpunkt Oldenburg, Ofener Str. 15, 26121 Oldenburg 
10. Nds. Landesbehörde für Straßenbau u. Verkehr, Mercatorstr. 11, 49080 Osnabrück 
11. NLWKN Betriebsstelle Cloppenburg, Drüdingstraße 25, 49661 Cloppenburg 
12. Osnabrücker Verein für Luftfahrt e. V., Postfach 34 52, 49024 Osnabrück 
13. Polizeiinspektion Osnabrück, Kollegienwall 6-8, 49074 Osnabrück 
14. Stadtwerke Bramsche GmbH, Maschstraße 9, 49565 Bramsche 
15. Wasser- und Bodenverband Ahrens-Wittefeld, Im Fuhldiek 1, 49565 Bramsche 
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1 Privat 1 Wir, die Anwohner der Varusstraße befürworten hiermit die Um-
wandlung der Stichstraße und des Wendehammers in der Varus-
straße. 
 
 
 

Die Befürwortung wird zur Kenntnis genommen. 

2 Privat 2 Am Donnerstag, den 19.07.2018 sprach X bei dem Unterzeichner 
vor und gab im Rahmen der öffentlichen Auslegung zum Bebau-
ungsplan Nr. 162 „Varusstraße“ folgende Stellungnahme zu Proto-
koll: 
 
X ist Miteigentümer des Grundstückes Varusstraße 13. X erklärt, 
dass er die Umwandlung der Varusstraße ausgehend vom Lutter-
damm in eine Stichstraße und die Weiterführung als Verkehrsfläche 
mit der besonderen Zweckbestimmung als Fuß- und Radweg aus-
drücklich befürwortet 
 

Die Befürwortung wird zur Kenntnis genommen. 

3 Privat 3 Aus den Bramscher Nachrichten vom 29.05.2018 haben wir erfah-
ren, dass die Stadtverwaltung beabsichtigt, die Durchfahrt der Va-
russtraße zu schließen und den Verkehr über den Lutterdamm zur 
nächsten Abzweigung Varusstraße (Richtung Lappenstuhl) zu füh-
ren. 
 
Der Lutterdamm ist schon jetzt sehr stark befahren, so dass wir als 
Anwohner zu den Hauptverkehrszeiten schlecht von unserem 
Grundstück auf den Lutterdamm fahren können. Um den Bürgers-
teig zu erreichen, müssen wir als Fußgänger oder Radfahrer den 
Lutterdamm überqueren. Das ist insbesondere für Kinder und ältere 
Leute nicht gefahrlos zu bewältigen. 
 
Durch ihre geplante Änderung der Verkehrsführung der Varusstraße 
werden die Anwohner der Varus- und Arminiusstraße und der Gar-
tenstadt, die in Richtung Autobahn, Engter oder Industriegebiet 
Schleptrup fahren wollen, gezwungen, den Lutterdamm bis zu der 
oben genannten Abzweigung zu befahren. 
 
Zusätzlich werden die aus Richtung Engter und Lappenstuhl kom-

Bei dem Lutterdamm handelt es sich als Kreisstraße (K 160) um eine überörtli-
che Hauptverkehrsstraße. Die mit der Schließung der Varusstraße verbundene 
mögliche Erhöhung der Verkehrsbelastung auf der K 160 zwischen Marken-
weg und Kassings Kamp ist aus Sicht der Stadt zumutbar. 
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menden Besucher der Tierarztpraxis in der Arminiusstraße den 
Lutterdamm bis zur Kreuzung Lutterdamm/Varusstraße/Markenweg 
nutzen müssen. 
 
Bei einem zukünftigen weiteren Ausbau des Baugebietes Varus-
straße werden auch die neuen Anwohner in Richtung Engter, In-
dustriegebiet oder Autobahn den Lutterdamm befahren müssen. 
Das führt für den Lutterdamm und seine Bewohner zu einer unnöti-
gen zusätzlichen Verkehrsbelastung. 
 
Wir bitten Sie, ihre Pläne diesbezüglich zu überdenken und die 
Durchfahrt Varusstraße bestehen zu lassen. 
 
 

4 Privat 4 Am Montag, den 23.07.2018 sprach X bei dem Unterzeichner vor 
und gab im Rahmen der öffentlichen Auslegung zum Bebauungs-
plan Nr. 162 „Varusstraße“ folgende Stellungnahme zu Protokoll: 
 
X ist Miteigentümer des Grundstückes Varusstraße 1. X erklärt, 
dass X die Umwandlung der Varusstraße ausgehend vom Lutter-
damm in eine Stichstraße mit Wendehammer und die Weiterführung 
als Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung als Fuß- 
und Radweg ausdrücklich befürwortet. 
 

Die Befürwortung wird zur Kenntnis genommen. 

5 Privat 5 Nach Gesprächen mit Herrn Fünfzig und Herrn Junga, möchte ich 
hiermit einen Antrag auf Ausweitung des Flächennutzungsplanes für 
das Grundstück Varusstr.X stellen. Es geht dabei um die 
35.Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung des Be-
bauungsplanes 162. 
Ich bin mit diesem Antrag leider sehr spät. Vielleicht gibt es trotz-
dem eine Möglichkeit, den Flächennutzungsplan noch zu erweitern.  
 
Der eigentliche Grund für den Wunsch zur Erweiterung des Flä-
chennutzungsplanes ist die vermutlich einfachere Umnutzungsbean-
tragung eines Nebengebäudes zu Praxisräumen für die podolo-
gische Arbeit meiner Frau. 
Die Möglichkeit, die jetzt für Garten- und Lagerzwecke genutzte 

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 29.05.2018 Die öffentliche 
Auslegung des Bebauungsplanes beschlossen. Der Antrag für die Erweiterung 
des Geltungsbereiches der 35. Flächennutzungsplanänderung und des Gel-
tungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 162 ist mit Schreiben vom 
13.06.2018 am 18.06.2018 (Eingangsstempel) bei der Stadt Bramsche einge-
gangen. Das von dem vorgenannten Antrag betroffene Grundstück befindet 
sich im unmittelbaren Anschluss an der östlichen Grenze des Geltungsberei-
ches zum Bebauungsplan Nr. 162 und zur 35. Flächennutzungsplanänderung. 
Durch eine Aufnahme des Grundstückes in den Geltungsbereich der vorge-
nannten Bauleitpläne werden die Grundzüge der Planung berührt. Dieses hat 
zur Folge, dass zuvor der Entwurf zur 35. Flächennutzungsplanänderung und 
der Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 162 einschließlich Umweltbericht, der 
speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung und naturschutzrechtlichen Eingriffs-
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Räumlichkeit als Praxis zu nutzen, würde den Wiedereinstieg in die 
Arbeit nach der Geburt unserer zwei Kinder durch die räumliche 
Nähe deutlich erleichtern und die Betreuung der Kinder wesentlich 
vereinfachen. 
 

regelung überarbeitet werden muss. Danach ist ein erneuter Auslegungsbe-
schluss durch den Verwaltungsausschuss der Stadt zu fassen. Die Bauleitplä-
ne sind anschließend für die Dauer eines Monats erneut öffentlich auszulegen 
sowie die Träger öffentlicher Belange zu beteiligen. Um die Bauleitplanverfah-
ren zeitlich nicht unnötig heraus zu zögern und der großen Nachfrage nach 
Baugrundstücken in dem Geltungsbereich zeitnah gerecht zu werden, wird von 
einer Aufnahme des Grundstückes in den Geltungsbereich der 35. Flächen-
nutzungsplanänderung und des Bebauungsplan Nr. 162 und damit von einer 
erneuten öffentlichen Auslegung und Beteiligung der Träger öffentlicher Be-
lange abgesehen. 
Dem Antragsteller bleibt auch ohne Aufnahme in den Geltungsbereich der 35. 
Flächennutzungsplanänderung und des Bebauungsplanes Nr. 162 freigestellt, 
für Teile der Gebäude auf seinem Grundstück einen Antrag auf Nutzungsände-
rung zu stellen. 

 


